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208.  Ausschreibung der Stelle einer Universitätsprofessorin/eines Universitätsprofessors für 
ALLGEMEINCHIRURGIE UND GEFÄSSCHIRURGIE MIT DEM ARBEITSSCHWERPUNKT 
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209.  Ausschreibung der Stelle einer Universitätsprofessorin/eines Universitätsprofessors für 
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208. Ausschreibung der Stelle einer Universitätsprofessorin/eines Universitäts-
professors für ALLGEMEINCHIRURGIE UND GEFÄSSCHIRURGIE MIT 
DEM ARBEITSSCHWERPUNKT GEFÄSSCHIRURGIE gemäß 
§ 99 Abs 1 UG 

Das Rektorat der Medizinischen Universität Innsbruck schreibt zur Besetzung ab 01.10.2019 befristet bis zum 
Dienstantritt einer Universitätsprofessorin/eines Universitätsprofessors gemäß § 98 UG, längstens jedoch auf 
zwei Jahre, die Stelle einer Universitätsprofessorin/eines Universitätsprofessors für Allgemeinchirurgie und 
Gefäßchirurgie mit dem Arbeitsschwerpunkt Gefäßchirurgie gemäß § 99 Abs 1 UG aus.  
 
Zu den Aufgaben gehören die Vertretung des Fachs in Forschung und Lehre sowie die Mitwirkung in der 
Patient/inn/enversorgung im Zusammenwirken mit dem allgemein öffentlichen Landeskrankenhaus – Univer-
sitätskliniken Innsbruck. Von der Stelleninhaberin/vom Stelleninhaber wird eine hohe wissenschaftliche und 
klinische Qualifikation sowie internationale Anerkennung erwartet. 
 
 
Anstellungserfordernisse sind: 
 Studium der Humanmedizin und Ausbildung zur Fachärztin/zum Facharzt für Allgemeinchirurgie mit Addi-

tivfach Gefäßchirurgie bzw. für das Sonderfach Allgemeinchirurgie und Gefäßchirurgie bzw. gleichzuhal-
tende ausländische Qualifikation; 

 eine einschlägige an einer österreichischen Universität erworbene oder gleichwertige ausländische Lehr-
befugnis (venia docendi) oder eine gleichwertige wissenschaftliche Befähigung in diesem Fach;  

 Nachweis gefäßchirurgischer Interventionen; 
 universitäre Lehrerfahrung sowie die Bereitschaft, sich bei der Weiterentwicklung des Studiums der Medi-

zin zu engagieren; 
 Fähigkeit zur bzw. Erfahrung in der Leitung, im Management und in der wirtschaftlichen Führung einer 

Klinik bzw. klinischen Abteilung; 
 fundierte projektorientierte Erfahrung in einem multidisziplinären Team, Erfahrung in der Planung und 

Durchführung innovativer Therapiestudien; 
 Einbindung in die internationale Forschung; 
 erfolgreiche Einwerbung von Drittmitteln. 
 
Die Einreichfrist für Bewerbungen endet am 09.08.2019.  
Die Bewerbungsunterlagen sind digital (als pdf-Dateien) in deutscher oder gegebenenfalls in englischer Spra-
che an folgende Email-Adresse beizubringen: berufungen@i-med.ac.at 
 
Die Vollständigkeit der Bewerbungsunterlagen muss gegeben sein – gemäß den formalen Anforderungen un-
ter: https://www.i-med.ac.at/universitaet/rektor/berufungen.html 
 
 
Die Medizinische Universität Innsbruck strebt eine Erhöhung des Anteiles von Frauen beim wissenschaftlichen 
Personal insbesondere in Leitungsfunktionen an und fordert deshalb qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, 
sich zu bewerben. Bei gleichwertiger Qualifikation werden Frauen bevorzugt berücksichtigt. 
 
Bewerberinnen/Bewerber werden darauf hingewiesen, dass seitens der Medizinischen Universität Innsbruck 
keine aufgelaufenen Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Berufungsverfahrens entstanden sind, 
abgegolten werden. 
 
 

Univ.-Prof. Dr. W. Wolfgang Fleischhacker 

Rektor
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209. Ausschreibung der Stelle einer Universitätsprofessorin/eines Universitäts-
professors für LYMPHKNOTEN- UND LYMPHOMPATHOLOGIE gemäß 
§ 99 Abs 1 UG 

Das Rektorat der Medizinischen Universität Innsbruck schreibt ab sofort befristet auf fünf Jahre die Stelle einer 
Universitätsprofessorin/eines Universitätsprofessors für Pathologie mit Spezialisierung der Lymphknoten- und 
Lymphompathologie gemäß § 99 Abs 1 UG mit einem Beschäftigungsausmaß von 80 % aus.  
 
Zu den Aufgaben gehört die Vertretung des Fachgebietes in Lehre und Forschung. Von der Stelleninhabe-
rin/vom Stelleninhaber wird eine hohe wissenschaftliche und didaktische Qualifikation, internationale Anerken-
nung sowie die Bereitschaft zum Engagement in der Lehre erwartet. Zudem sollte die Stelleninhaberin/der 
Stelleninhaber eine international ausgewiesene, wissenschaftliche Expertise in den Bereichen Lymphknoten- 
und Lymphompathologie mitbringen.  
 
 
Anstellungsvoraussetzungen: 
 abgeschlossenes Studium der Humanmedizin; 
 eine einschlägige an einer österreichischen Universität erworbene oder gleichwertige ausländische Lehr-

befugnis (venia docendi) oder eine gleichwertige wissenschaftliche Befähigung in diesem Fachgebiet;  
 universitäre Lehrerfahrung und didaktische Qualifikation, sowie die Bereitschaft, sich bei der Weiterent-

wicklung der Studien der Medizinischen Universität Innsbruck zu engagieren; 
 Fähigkeit zur Führung bzw. Erfahrung im Management einer universitären Organisationseinheit, insbe-

sondere Personalführungskompetenz; 
 Einbindung in die internationale Forschung; 
 erfolgreiche Einwerbung von Drittmitteln. 
 
Die Einreichfrist für Bewerbungen endet am 09.08.2019.  
Die Bewerbungsunterlagen sind digital (als pdf-Dateien) in deutscher oder gegebenenfalls in englischer 
Sprache an folgende Email-Adresse beizubringen: berufungen@i-med.ac.at 
 
Die Vollständigkeit der Bewerbungsunterlagen muss gegeben sein – gemäß den formalen Anforderungen 
unter: https://www.i-med.ac.at/universitaet/rektor/berufungen.html 
 
 
Die Medizinische Universität Innsbruck strebt eine Erhöhung des Anteiles von Frauen beim wissenschaftlichen 
Personal insbesondere in Leitungsfunktionen an und fordert deshalb qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, 
sich zu bewerben. Bei gleichwertiger Qualifikation werden Frauen bevorzugt berücksichtigt. 
 
Bewerberinnen/Bewerber werden darauf hingewiesen, dass seitens der Medizinischen Universität Innsbruck 
keine aufgelaufenen Reise- und Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Berufungsverfahrens entstanden sind, 
abgegolten werden. 
 
 

Univ.-Prof. Dr. W. Wolfgang Fleischhacker 

Rektor 


